
 

Geschäftsführender Vorstand: Michael Riegelmeyer (Präsident); Günter Fliß (1. Kassierer); Markus Fleige (1. Schriftführer) 

Rechte und Pflichten der Ehrenmitglieder (Stand 2023) 

 

1. Grundsätzlich kann jedes Mitglied, welches sich durch langjähriges und verantwortungsvolles Wirken 
um den Verein besonders verdient gemacht hat, durch die Generalversammlung zum Ehrenmitglied 
des Bürgerschützenvereins Appelhülsen ernannt werden. 
Vorschläge sind gegenüber dem Vorstand schriftlich zu äußern. 

 
2. Die Ehrenmitglieder erhalten auf der Jubilarehrung am Pfingstmontag den Verdienstorden des 

Bürgerschützenvereins und eine Ehrenurkunde. 
 

3. Die Ehrenmitglieder sind eingeladen, das jährliche Schützenfest im Rahmen des Vorstandes 
mitzufeiern. Kleiderordnung: Dunkles Jackett, weiße Hose, Krawatte, Homburger – Hut. 
Ausnahmen bilden: 
➢ Die Offiziersbesprechung am Pfingstsamstag um 13.30 Uhr. 
➢ Die Offiziersbesprechung am Pfingstmontag um 09.00 Uhr. 

 
4. Bei Teilnahme an den Festbällen zahlen die Ehrenmitglieder das entsprechende Königsgeld. 

 
5. Die Ehrenmitglieder marschieren bei den Umzügen vor den alten Königen mit. 

 
6. Während der Parade stehen die Ehrenmitglieder in der zweiten Reihe hinter Vorstand und Obrigkeit. 

Der Ehrenpräsident führt die Ehrenmitglieder an und steht hinter dem 2.Vorsitzenden. 
Sollten weniger als drei Ehrenmitglieder anwesend sein, stehen sie in der ersten Reihe links neben 
dem Vorstand. 
 

7. Die Ehrenmitglieder schließen sich bei der Polonaise dem Vorstand an. 
 

8. Die Ehrenmitglieder werden zu allen weiteren allgemeinen Veranstaltungen des 
Bürgerschützenvereins, sowie dem gemeinsamen Ausflug von Vorstand und Obrigkeit eingeladen. 
Sie beteiligen sich an ggf. notwendigen finanziellen Umlagen. 
 

9. Die Ehrenmitglieder zahlen als Jahresbeitrag den jeweils gültigen Mitgliedsbeitrag, es sei denn, sie sind 
durch eine frühere Regelung beitragsfrei gestellt. 
 

10. Verstirbt ein Ehrenmitglied, stellt der Bürgerschützenverein auf Wunsch die Sargträger. Diese sollen 
möglichst aus den Reihen des Vorstandes und der Obrigkeit gestellt werden. Ggf. werden weitere 
Vereinsmitglieder hinzugezogen. 
 

Appelhülsen, im Mai 2023 

 

Der Vorstand 

 


